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Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten
für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis

des Landkreises Unterallgäu (Kostensatzung)

Vom 01. Juni 2021

Auf Grund von Art. 20 des Kostengesetzes (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBl S. 43, BayRS 2013-1-1-F),
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 19. März 2020 (GVBl S. 153) und Art. 17 Satz 1 der Landkrei-
sordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl
S. 826, BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09. März 2021 (GVBl S. 74), erlässt
der Landkreis Unterallgäu folgende Satzung:

§ 1

Der Landkreis Unterallgäu erhebt für Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis, die er in Ausübung hoheit-
licher Gewalt vornimmt (Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und Auslagen).
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§ 2

(1) Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostenverzeichnis (Kommunales Kostenverzeichnis,
KommKVz), das Anlage zu dieser Satzung ist. Für Amtshandlungen, die nicht im Kostenverzeichnis enthal-
ten sind, wird eine Gebühr erhoben, die nach im Kostenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshand-
lungen zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, so wird eine Gebühr von fünf bis fünf-
undzwanzigtausend Euro erhoben. Unberührt bleiben Gebührenregelungen, die schon in anderen Satzun-
gen oder in Verordnungen getroffen sind.

(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen Gebühren von Genehmigungsverfahren im Sinn der Europäischen
Dienstleistungsrichtlinie - DLR (Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABI L 376 vom 27. Dezember 2006, S. 36) nur
bis zur Kostendeckung erhoben werden (Art. 13 Abs. 2 Satz 2 DLR).

§ 3

Unterliegt die Amtshandlung der Umsatzsteuer, werden die Kosten (Gebühren und Auslagen) zuzüg-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben.

§ 4

Diese Satzung tritt am 1. August 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von
Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Unterallgäu (Kosten-
satzung) vom 28. Juni 2011 außer Kraft.

Mindelheim, 1. Juni 2021
LANDKREIS UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat

Anlage
zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis
des Landkreises Unterallgäu (Kostensatzung) vom 01. Juni 2021

Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz)

Tarif-
gruppe

Tarif-
Nr.

Gegenstand Gebühr
Euro

0 Allgemeine Verwaltung

00 Allgemeine Amtshandlungen

  Vorschriften der Tarifgruppen 01-7 des Kosten-
verzeichnisses gehen den Vorschriften der Tarif-
gruppe 00 vor

 000 Anordnungen für den Einzelfall 15 bis 600 €
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Tarif-
gruppe

Tarif-
Nr.

Gegenstand Gebühr
Euro

 001 Beglaubigungen: 1)

  Beglaubigungen von Abschriften, Fotokopien
und dgl. von eigenen, dem eigenen Wirkungs-
kreis zuzurechnenden Urkunden

  1. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fo-
tokopien und dgl. nicht vom Landkreis selbst
hergestellt sind

0,75 € je angefangene Seite bis zu
der für die Erteilung des Originals
vorgesehene Gebühr, mindestens
5 €

  2. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fo-
tokopien und dgl. vom Landkreis selbst herge-
stellt sind

5 € im Einzelfall

Werden mehrere Abschriften, Fo-
tokopien und dgl. gleichzeitig be-
glaubigt, kann die Gebühr pro Be-
glaubigung auf die Hälfte ermäßigt
werden.

 002 Bescheinigungen:

1. Erteilung einer Bescheinigung über steuerlich
absetzbare Spenden

kostenfrei (vgl. Bek. vom
02.08.2000, AllMBl S. 571)

  2. Erteilung einer sonstigen Bescheinigung 5 bis 75 €

 003 Einsicht in Akten und amtliche Bücher:

  Einsicht in Akten und Bücher, soweit diese nicht
in einem gebührenpflichtigen Verfahren ge-
währt wird

Die Gebühr erhöht sich um die Hälfte, wenn seit
dem Abschluss der Akten oder Bücher mehr als
zehn Jahre vergangen sind.

Gebührenfrei ist die Einsicht in Rechtsvorschrif-
ten, Flächennutzungspläne und ähnliche für die
Unterrichtung der Öffentlichkeit bestimmte
Schriftstücke oder Pläne.

1 € je Akte oder Buch,
mindestens 10 €

 004 Fristverlängerungen:

  1. Verlängerungen einer Frist, deren Ablauf ei-
nen neuen Antrag auf Erteilung einer gebüh-
renpflichtigen Genehmigung, Erlaubnis oder
Bewilligung erforderlich machen würde

10 bis 25 % der für die Genehmi-
gung, Erlaubnis oder Bewilligung
vorgesehenen Gebühr, mindes-
tens 5 €

  2. Fristverlängerung in anderen Fällen 5 bis 60 €
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Tarif-
gruppe

Tarif-
Nr.

Gegenstand Gebühr
Euro

 005 Zweitschriften:

  Erteilung einer Zweitschrift 10 bis 50 % der für die Erstschrift
vorgesehenen Gebühr, mindes-
tens 15 €. Ist die Erteilung der
Erstschrift gebührenfrei, so be-
trägt die Gebühr 0,50 € je ange-
fangene Seite, mindestens 15 €.

006 Niederschriften: 7,50 bis 75 €
für jede angefangene Stunde

Besondere Amtshandlungen

02 Hauptverwaltung

020 Kommunalgesetze

  1. Genehmigung zur Führung kommunaler Wap-
pen und Fahnen (Art. 3 Abs. 3 LKrO)

10 bis 2.500 €, soweit nicht kos-
tenfrei

  2. Amtshandlungen bei der Durchführung von
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
(Art. 12 a LKrO)

kostenfrei (in Analogie zu Art. 3
Abs. 1 Nr. 12 KG)

 021 Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren

  1. Androhung von Zwangsmitteln (Art. 36
VwZVG), soweit sie nicht mit dem Verwal-
tungsakt verbunden ist, durch den die Hand-
lung, Duldung oder Unterlassung aufgegeben
wird

12,50 bis 150 €

  2. Anwendung der Zwangsmittel, Ersatzvor-
nahme (Art. 32, 35 VwZVG) oder unmittelba-
rer Zwang (Art. 34, 35 VwZVG)

50 bis 2.500 €

  3. Pfändungsbeschluss gemäß Art. 26 Abs. 5
VwZVG

1 Pfändungsgebühr nach § 339
Abs. 4 Abgabenordnung

  4. Entscheidung über unzulässige oder unbe-
gründete Einwendungen gegen die Vollstre-
ckung, die den zu vollstreckenden Anspruch
betreffen (Art. 21 VwZVG)

4.0 bei Geldansprüchen 50 % der Pfändungsgebühr nach
§ 339 Abs. 4 AO 1977, mindestens
10 €

  4.1 sonst 15 bis 250 €



- 179 -

KABl. Nr. 29/2021

Tarif-
gruppe

Tarif-
Nr.

Gegenstand Gebühr
Euro

03 Finanzverwaltung

 031 Anmahnung rückständiger Beträge 2)

  bis 1.000,00 € 5 €
  bis 2.500,00 € 10 €
  bis 4.000,00 € 20 €
  bis 5.000,00 € 25 €
  bis 6.500,00 € 40 €

bis 9.000,00 € 60 €
  bis 12.000,00 € 75 €
  bis 15.000,00 € 90 €
  bis 18.000,00 € 110 €
  bis 21.000,00 € 130 €
  darüber 150 €

63 Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegege-
setzes (BayStrWG)

 630 Erlaubnis für Sondernutzungen an landkreisei-
genen Straßen, Wegen und Plätzen (Art. 18, 19
und 22a BayStrWG)

10 bis 150 €

631 Anordnung nach Art. 18b Abs. 1 Satz 1
BayStrWG

10 bis 600 €

 632 Ersatzvornahme nach Art. 18b Abs. 1 Satz 2
BayStrWG

50 bis 2.500 €

 633 Bescheid über die Umlegung des Aufwands aus
der Baulast für öffentliche Feld- und Waldwege
auf die Beteiligten (Art. 54 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4
Satz 2 BayStrWG)

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2
KG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförde-
rung

70 Allgemeine Amtshandlungen

 700 Befreiung vom Anschluss- und/oder Benut-
zungszwang

10 bis 400 €

 701 Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung auf Grund
einer Satzung

10 bis 1.250 €

702 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme bzw. Wi-
derruf einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilli-
gung nach Tarif-Nr. 701 3)

10 bis 600 €

 703 Anordnung zur Erfüllung einer satzungsmäßigen
Verpflichtung

10 bis 600 €

1) Die Beglaubigung von Ablichtungen eigener, aber dem übertragenen Wirkungskreis zuzurechnender Urkunden,
von Urkunden anderer Stellen sowie von Unterschriften und Handzeichen ist, soweit die Gemeindeverbände dafür
zuständig sind (vgl. § 1 der Verordnung über die zur amtlichen Beglaubigung befugten Behörden – BayRS
2010-1-1-1-– in Verbindung mit Art. 33, 34 BayVwVfG), dem übertragenen Wirkungskreis zuzurechnen
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2) Gilt auch für Anmahnung durch öffentliche Bekanntgabe nach § 122 Abs. 3, 4 AO 1977.

3) Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob nicht nach Art. 20 Abs. 3 KG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG von
einer Kostenerhebung abzusehen ist.

BL - 0143.2/1

Sitzung des Bauausschusses

Am Montag, 14.06.2021, findet um 14.00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu in Mindel-
heim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine Sitzung des Bauausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g

1. MN 11 - Deckenbaumaßnahme in der Ortsdurchfahrt Bronnen

2. Abschluss von Vereinbarungen mit dem Markt Ottobeuren und dem Markt Markt Rettenbach über
gemeinsame Ausbaumaßnahmen

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, 4. Juni 2021

54 - 6360.01-07

Abfallentsorgung;
Sammlung von Problemabfällen

Der Landkreis Unterallgäu führt im Jahr 2021 wieder Schadstoffsammlungen durch.
Die dritte Sammlung von Schadstoffen findet wie folgt statt:

Datum Gemeinde Standort Uhrzeit
Montag,
05.07.2021

Lauben Feuerwehrhaus 08:30 – 09:15

 Oberschönegg Wertstoffhof 09:45 – 10:30
 Boos Raiffeisenbank 11:15 – 11:45
 Niederrieden Sportheim 12:30 – 13:15
 Fellheim Feuerwehrhaus, Ulmer Straße 8 13:45 – 14:30
 Pleß Lagerhaus 15:00 – 15:45
Dienstag,
06.07.2021

Heimertingen Wertstoffhof 08:30 – 09:15

 Buxheim Wertstoffhof 09:45 – 10:30
 Benningen Mehrzweckhalle 11:00 – 11:45
 Illerbeuren Feuerwehrhaus 12:30 – 13:00

Woringen Rathaus 13:30 – 14:15
 Bad Grönenbach Loipenparkplatz, Egg 7 14:45 – 16:00
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Datum Gemeinde Standort Uhrzeit
Mittwoch,
07.07.2021

Holzgünz Feuerwehrhaus Schwaighausen 08:30 – 09:00

 Westerheim Feuerwehrhaus 09:30 – 10:15
 Attenhausen Mehrzweckhaus 10:45 – 11:30
 Ottobeuren Parkplatz bei der Sportwelt,

Am Galgenberg
12:00 – 14:15

 Markt Rettenbach Lüdinghauser Platz  14:45 – 15:45
Donnerstag,
08.07.2021

Loppenhausen Feuerwehrhaus 08:30 – 09:15

 Babenhausen Busbahnhof 09:45 – 11:45
 Winterrieden Mehrzweckhalle 12:00 – 12:30
 Erkheim Wertstoffhof 13:15 – 14:15
 Ungerhausen Gasthaus Adler 14:45 – 15:30
Freitag,
09.07.2021

Unteregg Parkplatz Gasthof Adler 08:30 – 09:15

 Dirlewang Gasthof Rössle 09:45 – 10:45
 Apfeltrach Schützenheim 11:15 – 12:00
 Mindelheim Wertstoffhof 12:45 – 16:00

Am Schadstoffmobil können aus Haushalten folgende Abfallarten gebührenfrei abgegeben werden:

Alle Stoffe mit Gefahrensymbolen:
 flüssige Farb- und Lackreste (lösemittelhaltig)
 Fotochemikalien
 Haushaltsreiniger
 Holzschutzmittel
 Laugen und Säuren
 Lösungsmittel
 Medikamente
 PCB-haltige Kondensatoren
 Pflanzenschutzmittel
 quecksilberhaltige Abfälle
 Rostentferner
 Spraydosen mit Restinhalt

Die Schadstoffe sollen möglichst in ihren ursprünglichen Gefäßen belassen werden, dürfen wegen evtl.
notwendiger Rückfragen nur persönlich abgegeben und nicht unbeaufsichtigt an der Sammelstelle zurück-
gelassen werden. Es wird davor gewarnt, verschiedene Schadstoffe zusammenzuschütten, weil dadurch
gefährliche chemische Reaktionen ausgelöst werden können.
Schadstoffe bzw. Sondermüll aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben dürfen nur in kleinen Mengen
gebührenfrei angeliefert werden; gegebenenfalls werden Gebühren gemäß der Abfallgebührensatzung
erhoben.

Pro Anlieferung werden maximal 50 Kilogramm an Schadstoffen bzw. Sondermüll angenommen, unab-
hängig davon, ob es sich um eine private oder gewerbliche Anlieferung handelt.
Bei größeren Mengen ist die Kontaktaufnahme mit der Abfallwirtschaftsberatung erforderlich.
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Ausnahme:
Medikamente aus Apotheken können ohne Mengenbegrenzung angeliefert werden.

Nicht am Schadstoffmobil angenommen werden:

Abfallart Entsorgung über

Altöl und feste ölhaltige Abfälle Verkaufsstelle

Altreifen
Händler oder Wertstoffhof
(ohne Felge, bis 60 cm Durchmesser, gegen Ge-
bühr)

Beschädigte Lithiumbatterien
Achtung, entzündlich!
Mit Sand bedecken und Kontakt mit der Abfallwirt-
schaftsberatung aufnehmen.

Farben und Lacke (eingetrocknet) Restmüll

Feuerwerkskörper, Munition, Sprengkörper Bitte Kontakt mit der Abfallwirtschaftsberatung
aufnehmen.

Gerätebatterien, Autobatterien Verkaufsstelle oder Wertstoffhof

Glühbirnen, Halogenlampen Restmüll

Leere Sprühdosen Gelbe Tonne

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LEDs Wertstoffhof

PUR-Schaumdosen Verkaufsstelle oder Wertstoffhof

Speiseöle und -fette Wertstoffhof
(fest: in Blechdosen, flüssig: zum Ausleeren)

Wandfarbe, Dispersionsfarbe Restmüll (flüssige Farbe vorher eintrocknen
lassen oder mit Sägemehl oder Gips eindicken)

Zerbrochene Energiesparlampen Wertstoffhof (in einem verschlossenen Behältnis)

Eine vollständige Übersicht aller Termine des Schadstoffmobils finden Sie in der Unterallgäuer Umwelt-
zeitung. Außerdem sind die Sammeltermine im Abfuhrkalender des Landkreises unter
www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender und in der Unterallgäu-App für den jeweils angemeldeten Standort
hinterlegt. Die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises gibt bei Fragen Auskunft unter Telefon
(0 82 61) 9 95 - 367 oder - 467.

Mindelheim, 21. Mai 2021

Alex Eder
Landrat


